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BIC BYLADEMM 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Obernburg a. Main, Lkr. Miltenberg: EGV "Windparkplanung - Windvorranggebiet 2-
118 Breuberg" Gmkg. Obernburg a. Main u. Eisenbach, Genehmigungsverfahren nach 
§4 BImSchG 
 
 
Sehr geehrter Herr Bergmann, 
 
wir danken für die Beteiligung am o. g. Verfahren.  
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht nur für den Standort der Windkraftanlage WEA 
05 und den östlich hiervon verlaufenden Zuwegung eine Betroffenheit eines auf 
bayerischen und hessischen Gebiet bekannten Bodendenkmals.  
 
Es handelt sich hierbei um das Bodendenkmal D-6-6120-0087 (Listentext: 
Bestattungsplatz mit Grabhügeln vorgeschichtlicher Zeitstellung.). Die tatsächliche 
Ausdehnung dieses vorgeschichtlichen Bestattungsplatzes mit heute noch z. T. obertägig 
erhaltenen Grabhügeln konnte bislang auf bayerischen Gebiet archäologisch noch nicht 
nachgewiesen werden.  
 
Den vorliegenden Planunterlagen ist zu entnehmen, dass das Vorhaben nur auf 
hessischem Gebiet realisiert werden soll, wobei die östlich der Windkraftanlage WEA 05 
geplante Zuwegung unmittelbar an der bayerischen Landesgrenze entlangführt und 
somit durch die derzeit bekannte westliche Ausdehnung des Bestattungsplatzes.  
 
Nach unserem Kenntnisstand werden im Zuge der Errichtung der Windkraftanlage WEA 
05 Rettungsgrabungen notwendig. Die hieraus resultierenden Erkenntnisse zur Struktur, 
Erhaltung und Ausdehnung des auf hessischem Gebiet befindlichen Bodendenkmals 
bieten somit gleichzeitig die Grundlage für Präzisierungen auf bayerischen Gebiet. Wir 
bitten daher um Vorlage der Grabungsdokumentation für den Bereich des Standortes 
der Windkraftanlage WEA 05. 
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Im Falle von Umplanungen z. B. bei den Wegeführungen und Leitungstrassen, die 
bekannte Bodendenkmäler auf bayerischen Gebiet betreffen würden, bitten wir um 
erneute Beteiligung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Ivonne Weiler-Rahnfeld 
  
Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.  
Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 
ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten.  

  


